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Anleitung zur Erhebung des wirtschaftlich Berechtigten
von juristischen Personen, Personengesellschaften und Stiftungen
Nach den Regelungen des Geldwäschegesetzes sind  u. a. verpflichtet, Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen, Personengesellschaften und Stiftungen zu erheben. Die betreffenden Kunden sind ebenfalls nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, entsprechende Angaben zu machen.
1 Betroffener Personenkreis
Wirtschaftlich Berechtigter ist nach den Regelungen des Geldwäschegesetzes die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Hierzu zählen insbesondere: 
1. bei Gesellschaften jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert,
2.         bei Stiftungen 
a) jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor, sofern vorhanden, handelt, 
b) jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
c) jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
d) die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist und
e) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.
Die Erhebung der Angaben kann bei Gesellschaften, die an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, unterbleiben. 
Als wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens oder einer Stiftung kommen ausschließlich natürliche Personen in Betracht; juristische Personen oder Personengesellschaften können keine wirtschaftlich Berechtigten sein. Die folgenden Musterbeispiele sollen die Ermittlung der betreffenden Personen, die als wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens in Betracht kommen, verdeutlichen.
Z GmbH = Kunde der 
A: 30%
B: 20%
C: 50%
A und C sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie jeweils mehr als 25% an der Z GmbH halten.
Z GmbH = Kunde der 
A: 24%
B: 20%
C: 20%
D: 20%
E: 16%
Kein wirtschaftlich Berechtigter, da keine Person mehr als 25% der Anteile an der Z GmbH hält.
2 Ausfüllhinweise zum Erhebungsbogen Juristische Personen & Personengesellschaften
Der Erhebungsbogen kann an den Kunden mit der Bitte um Vervollständigung weitergegeben oder durch eine interne Stelle ausgefüllt werden, wenn anhand bereits vorliegender Unterlagen (z. B. nach § 18 KWG eingereichte Dokumente) eine zuverlässige Beurteilung möglich ist.
a) Kopfzeile 
In der Kopfzeile ist die Firma und die Rechtsform der juristischen Person oder Personengesellschaft so zu erfassen, wie sie im Handelsregister eingetragen ist. Ist eine Personengesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen (z. B. Gesellschaft bürgerlichen Rechts) so ist die satzungsmäßige Bezeichnung zu vermerken. 
Daneben ist die genaue Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) des Sitzes oder der Hauptniederlassung zu erfassen. Postfachangaben können ergänzend vermerkt werden, wenn der Schriftverkehr über ein Postfach geleitet werden soll. Die alleinige Angabe eines Postfaches reicht jedoch nicht aus. 
b) Ankreuzfelder zur Anforderung von Unterlagen und zur Erhebung von ergänzenden Angaben
Die nachfolgenden Felder können jeweils wahlweise angekreuzt werden, je nachdem, welche Unterlagen vom Kunden angefordert werden sollen (bei interner Vervollständigung bitte nur die Angaben im Anschluss an Feld 5 – soweit zutreffend – ergänzen):
Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtungen reichen Sie uns bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen ein:
1
Aktueller Handelsregisterauszug
2
Gesellschaftsvertrag
3
Aktuelle Gesellschafterliste
4
Sonstige Dokumente (z. B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)
5
Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter
Stellt eine juristische Person (z. B. GmbH, AG) ein Mitglied des Vertretungsorgans Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:
Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person
Registernummer
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Bei Erstkontoeröffnungen sind generell zumindest die Felder 1 und 5 anzukreuzen. Die Anforderung einer Gesellschafterliste (Feld 3) empfiehlt sich ebenfalls, da hierüber eine Kontrolle der vom Kunden gemachten Angaben möglich ist. Bei verschachtelten Unternehmenskonstruktionen und Konzerngestaltungen sollte – soweit verfügbar – zusätzlich ein Organigramm angefordert werden. Das Erfordernis zur Einreichung weiterer Unterlagen kann sich aus § 18 KWG ergeben, wenn der Kunde zugleich Kreditnehmer ist oder eine Finanzierung beantragt hat.
Soweit Feld 4 angekreuzt wird, sind die gewünschten Dokumente genau zu bezeichnen.
Stellt eine juristische Person (z. B. eine GmbH oder AG – nicht dagegen eine Personengesellschaft wie OHG, KG oder GbR) ein Mitglied des Vertretungsorgans des Unternehmens, so sind in jedem Fall deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer – soweit vorhanden – und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung anzugeben. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten dieses Unternehmens sind aber nur dann zu erheben, wenn das Unternehmen seinerseits mit mehr als 25% der Kapitalanteile beteiligt ist oder mehr als 25% der Stimmrechte mittelbar kontrolliert. Entsprechende Angaben sind dann auf einem gesonderten Blatt einzuholen (vgl. nachfolgende Ausführungen).
c) Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
Besteht eine Beteiligung von mehr als 25% der Kapitalanteile oder werden mehr als 25% der Stimmrechte mittelbar kontrolliert (z. B. durch einen Stimmbindungsvertrag), so sind die Namen, Anschriften, Geburtsdaten und die Steueridentifikationsnummern (Steuer-ID) der wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens in den entsprechenden Feldern zu erfassen.
Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten
Die Kontoinhaberin ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte durch eine natürliche Person besteht. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind daher nicht zu machen.
Hält eine natürliche Person eine Beteiligung von mehr als 25% der Kapitalanteile oder werden mehr als 25% der Stimmrechte durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert (= wirtschaftlich Berechtigter), so geben Sie uns bitte nachfolgend den/die Name/n und Anschrift/en dieser Person/en an: 
1. Vorname, Name, Straße, Hausnr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-ID des wirtschaftlich Berechtigten
(...)
Bestehen neben einer relevanten Beteiligung weitere Beteiligungen von 25% oder weniger der Kapitalanteile oder werden in diesen Fällen 25% oder weniger der Stimmrechte mittelbar kontrolliert, so sind diese Anteilseigner oder Personen, die eine mittelbare Kontrolle ausüben, nicht zu erfassen. Besteht überhaupt keine Beteiligung oder Stimmrechtskontrolle im relevanten Umfang, so gibt es keinen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes. In diesen Fällen sind in den vorgenannten Feldern keine Angaben zu machen. Gleiches gilt für juristische Personen des öffentlichen Rechts, da bei diesen in keinem Fall eine Beteiligung oder eine Kon-trolle durch eine natürliche Person vorliegen kann.
d) Besonderheiten bei Konzernverflechtungen und verschachtelten Unternehmensbeteiligungen 
Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen und Konzernverflechtungen (also in Fällen, in denen Anteile nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen gehalten werden – mehrstufige Beteiligungsstruktur mit zwischengeschalteten Gesellschaften) werden häufig juristische Personen oder Personengesellschaften an dem Unternehmen, das Kunde der  ist, beteiligt sein oder über entsprechende Vertragskonstruktionen mittelbaren Einfluss auf das Unternehmen ausüben. Besteht eine entsprechende Beteiligung von mehr als 25% der Kapitalanteile oder werden mehr als 25% der Stimmrechte durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert, so sind die wirtschaftlich Berechtigten auch dieser Unternehmen zu erheben.
Achtung: Ist eine juristische Person oder eine Personengesellschaft mit mehr als 25% als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25% der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z. B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den Namen und die Anschrift derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50% der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.
Bei Konzernverflechtungen benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.
Für jedes Unternehmen, das mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert, sind entsprechende Angaben auf einem gesonderten Blatt zu machen. Hilfreich ist in diesen Fällen zusätzlich die Anforderung eines Organigramms, soweit dies verfügbar ist.
Für die anschließende Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in diesen Fällen sind folgende Besonderheiten zu beachten:
Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen sind die natürlichen Personen zu ermitteln, die diejenigen zwischengeschalteten Gesellschaften kontrollieren, die mehr als 25% der Anteile an dem Kunden halten. Das bedeutet, dass die von einer zwischengeschalteten Gesellschaft gehaltenen Anteile der natürlichen Person zugerechnet werden, die die zwischengeschaltete Gesellschaft kontrolliert bzw. beherrscht, also die tatsächliche Möglichkeit der Steuerung der zwischengeschalteten Gesellschaft hat. Insoweit kommt es nicht auf die gesetzliche 25%-Regel an, denn diese bezieht sich nur auf den Fall der unmittelbaren Beteiligung.
Bei mittelbarer Beteiligung ist daher ein wirtschaftlich Berechtigter nur dann zu erheben, wenn dieser 
–         entweder mehrheitlich (> 50%) an der zwischengeschalteten Gesellschaft beteiligt ist, die ihrerseits eine Beteiligung von mehr als 25% an dem Kunden hält (oder eine entsprechende Stimmrechtskontrolle ausübt) oder 
–         die Kontrolle über mehr als 50% der Stimmrechte der zwischengeschalteten Gesellschaft ausübt.
Die nachfolgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen:
Z GmbH = Kunde der 
A: 33,3%
B: 33,3%
C GmbH: 33,3%
D: 49%
E: 51%
A, B und E sind wirtschaftlich Berechtigte der Z GmbH. D ist nicht wirtschaftlich Berechtigter, da 49% nicht für die Beherrschung der
C GmbH ausreichen. Die 25%-Regel des Geldwäschegesetzes gilt generell nur auf Kundenebene, darunter ist die tatsächliche Beherrschung entscheidend (mehr als 50% Anteilsbesitz oder mehrheitliche Stimmrechtskontrolle). Der 33,3%ige Anteil der C GmbH an der Z GmbH ist daher dem beherrschenden Anteilsinhaber E zuzurechnen. Die C GmbH als juristische Person kann nicht selbst wirtschaftlich berechtigt sein.
Z GmbH = Kunde der 
A: 20%
B: 20%
C GmbH: 60%
D: 48%
E: 26%
F: 26%
Kein wirtschaftlich Berechtigter. A und B unterschreiten den Schwellenwert, da sie nicht mehr als 25% erreichen. D, E und F haben keine mittelbare Kontrolle über die Z GmbH, da keiner die zwischengeschaltete C GmbH beherrscht. Die C GmbH als juristische Person kann nicht wirtschaftlich Berechtigte sein, daher wird der 60%ige Anteil der C GmbH an der Z GmbH keinem Gesellschafter der C GmbH zugerechnet.
Z GmbH = Kunde der 
A: 20%
B: 20%
C: 20%
D: 20%
E: 14%
F GmbH: 6%
A: 90%
G: 10%
Nur A ist wirtschaftlich Berechtigter. 6% der Anteile werden mittelbar über die von A beherrschte F GmbH kontrolliert und sind somit A zuzurechnen; weitere 20% kontrolliert A unmittelbar, also insgesamt 26%. Damit wird der Schwellenwert von 25% durch A überschritten.
Bei Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG bestehen zusätzliche Besonderheiten:
Z GmbH & Co. KG = Kunde der 
Z Komplementär-GmbH: 0%
B (Kommanditist): 100%
A: 100%
B ist zunächst wirtschaftlich Berechtigter, obwohl der Kommanditist bei der typischen GmbH & Co. KG regelmäßig keine Einflussmöglichkeiten auf die Unternehmensführung hat. Unter geldwäscherechtlicher Betrachtung ist zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten jedoch nicht auf die aus der Gesellschafterstellung folgenden Rechte, sondern rein formal auf die Anteilsverteilung abzustellen. Daher ist B aufgrund seiner Kapitalbeteiligung als wirtschaftlich Berechtigter einzustufen, während die Kontrolle über die Komplementär-GmbH gesondert zu betrachten ist.
Bei dieser ist zu prüfen, ob deren Gesellschafter aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung eine Mehrheitsbeteiligung oder eine beherrschende Stellung innehat und hierdurch mittelbar die Kontrolle über die KG ausübt. Da dies hier zu bejahen ist, ist auch A als wirtschaftlich Berechtigter einzustufen. In Zweifelsfällen sollte der Gesellschafter der Komplementärin generell als wirtschaftlich Berechtigter erfasst werden.
3 Ausfüllhinweise zum Erhebungsbogen Stiftungen
Der Geltungsbereich der Vorschrift des Geldwäschegesetzes umfasst neben den rechtsfähigen Stiftungen Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, also insbesondere auch nicht-rechtsfähige Stiftungen und Trustkonstruktionen. Bei den nachfolgenden Ausführungen bleiben die Trustkonstruktionen unberücksichtigt, da bei diesen eine Erhebung der erforderlichen Angaben mittels Formular kaum möglich ist. Diese Konstruktionen sind einer gesonderten Betrachtung in jedem Einzelfall zu unterziehen.
Bei rechtsfähigen und nicht-rechtsfähigen Stiftungen ist jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, sowie jede natürliche Person, die im Stiftungsgeschäft ausdrücklich als Begünstigte bestimmt worden ist bzw. auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt, als wirtschaftlich Berechtigte aufzuzeichnen. Im Unterschied zu juristischen Personen und Personengesellschaften gibt es keinen Schwellenwert in Bezug auf das verwaltete Vermögen.
In der Praxis dürfte sehr häufig eine Institution (z. B. ein Forschungsinstitut oder eine soziale Einrichtung) Begünstigte des Stiftungsvermögens sein. In diesen Fällen sind – anders als bei juristischen Personen und Personengesellschaften – nur die Mitglieder des Vorstands als wirtschaftlich Berechtigte anzugeben.
Darüber hinaus ist in den Fällen, in denen die natürliche Person, die (Letzt-) Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, als wirtschaftlich Berechtigte anzusehen (z. B.: Familien-Stiftung mit dem ausschließlichen Zweck der Förderung aller aktuellen und zukünftigen Familienmitglieder).
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